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12.1 Antragsformular für den baulichen Teil

Bauantrag gem. § 63 bzw. § 64 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO)

An die Bauaufsichtsbehörde 

Untere Bauaufsichtsbehörde / Landkreis 
Vechta
Ravensberger Straße 20
49377 Vechta

Eingangsstempel der Bauaufsichtsbehörde Aktenzeichen der Bauaufsichtsbehörde

Gemeinde Eingangsstempel der Gemeinde Aktenzeichen der Gemeinde

Hiermit beantrage/n ich/wir gemäß § 63 bzw. § 64 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) für die
nachstehend bezeichnete Baumaßnahme die Baugenehmigung. Die erforderlichen Bauvorlagen sind diesem
Bauantrag gemäß der aktuellen Bauvorlagenverordnung (BauVorlVO) beigefügt.

1. Bezeichnung der Baumaßnahme
Errichtung und Betrieb von einer Windenergieanlage des Typs ENERCON E-147 EP5 E2 mit 126m Nabenhöhe

2. Baugrundstück 
Gemeinde 

Vechta
Ortsteil 

Vechtaer Mark

Straße Hausnummer 

Gemarkung Flur Flurstück (Zähler) Flurstück (Nenner)

Vechta 25 101 2

3. Bauherr/Bauherrin
Firmenname (wenn zutreffend. Bei Gesellschaften bzw. juristischen Personen ist dann im Folgenden der Vertretungsberechtigte anzugeben) 

Windpark Krimpenfort GmbH & Co. KG

Name Bauherrin / Bauherr (bei juristischen Personen Vertrefungsberechtigte) 

Vorname/n 

Martin
Nachname 

Laudenbach

Straße 

Krimpenforter Straße
Hausnummer 

10a
Telefon (mit Vorwahl) 

0171-6065778

PLZ 

49393
Ort 

Lohne
E-Mail 

martin.laudenbach@gmx.de
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4. Entwurfsverfasserin/Entwurfsverfasser
Firmenname (wenn zutreffend) 

ENERCON GmbH

Name Entwurfsverfasserin / Entwurfsverfasser (natürliche Person) 

Vorname/n 

Wolfgang
Nachname 

Schäfer

Berufsbezeichnung 

Bauingenieur

Straße 

Fuhrmannstr.
Hausnummer 

8b
Telefon (mit Vorwahl) 

09281 7394 521

PLZ 

95030
Ort 

Hof
E-Mail 

wolfgang.schaefer@enercon.de

ist für die beantragte Baumaßnahme bauvorlageberechtigt nach
  X § 53 Abs. 3 Satz 2 NBauO nach

   Nr. 1 Architektin / Architekt, eingetragen in Liste der Architektenkammer Nr.

   Nr. 2 Entwurfsverfasser/in, eingetragen in Liste der Architektenkammer Nr.

   Nr. 3 Entwurfsverfasser/in, eingetragen in Liste der Ingenieurkammer Nr.

  X Nr. 3 Entwurfsverfasser/in, eingetragen im Verzeichnis Nr. 36557
      des Bundeslandes Bayern

   Nr. 3 Entwurfsverfasser/in nach § 20 NlngG gleichgestellt

(europäischer Dienstleistungsverkehr), niedergelassen im Staat
   Nr. 4 öffentlich Bedienstete / öffentlich Bediensteter

   Nr. 5 Innenarchitektin / Innenarchitekt, eingetragen in Liste der Architektenkammer Nr.

   § 53 Abs. 4 NBauO nach

   Nr. 1 Landschaftsarchitektin / Landschaftsarchitekt, eingetragen in Liste der

Architektenkammer Nr.
   Nr. 2 Handwerksmeisterin / Handwerksmeister oder diesen nach § 7 Abs. 3, 7 oder 9 HwO 

gleichgestellt
   Nr. 3 staatlich geprüfte Technikerin / staatlich geprüfter Techniker

   Nr. 4 Technikerin / Techniker mit gleichwertigem Ausbildungsnachweis

   § 53 Abs. 5 NBauO

   Handwerksmeisterin / Handwerksmeister, gleichgestellt im europäischen

Dienstleistungsverkehr, niedergelassen im Staat
   Technikerin / Techniker, gleichgestellt im europäischen Dienstleistungsverkehr,

niedergelassen im Staat

darf als Entwurfsverfasserin / Entwurfsverfasser tätig werden nach
   § 53 Abs. 9 NBauO    Übergangsregelung § 86 Abs. 6 NBauO
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5. Tragwerksplanerin / Tragwerksplaner
Firmenname (wenn zutreffend) 

Name Tragwerksplanerin / Tragwerksplaner (natürliche Person) 

Vorname/n Nachname 

Berufsbezeichnung 

Straße Hausnummer Telefon (mit Vorwahl) 

PLZ Ort E-Mail 

ist zur Erstellung des Nachweises der Standsicherheit für die beantragte Baumaßnahme berechtigt nach
   § 65 Abs. 4 NBauO

   Tragwerksplaner/in, eingetragen in der Liste der Ingenieurkammer Niedersachsen Nr.

   Tragwerksplaner/in, eingetragen im Verzeichnis Nr.

      des Bundeslandes
   Tragwerksplaner/in nach § 21 Abs. 5 NlngG gleichgestellt (europäischer 

Dienstleistungsverkehr), niedergelassen im Staat
   § 86 Abs. 5 NBauO (Übergangsregelung) - (Standsicherheitsnachweis ist ggf. prüfpflichtig)

  X § 65 Abs. 1 S. 2 i. V. m. § 53 Abs. 3 Satz 2 Nrn. 1 bis 4, Abs. 4 Nrn. 2 bis 4 sowie Abs. 5 bis 8 NBauO (Standsicherheitsnachweis ist 

prüfpflichtig)

6. Erschließung
6.1 Zugang/Zufahrt zum Grundstück erfolgt

  X von öffentlicher Verkehrsfläche    über Grundstück im Miteigentum    über anderes Grundstück

(ggf. Baulast/Grunddienstbarkeit erforderlich)

6.2 Niederschlagswasserbeseitigung erfolgt durch
   die Einleitung in ein

kommunales Regen-
wassersystem

   Einleitung

in ein Gewässer

  X die ungezielte, breitflächige

Versickerung auf Grundstücks-
flächen

   die gezielte Versickerung

auf Grundstücksflächen

Bei gezielter Versickerung oder der Einleitung in ein Gewässer ist dem Bauantrag ein Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis
nach § 8 Wasserhaushaltsgesetz beizüfügen.
6.3 Sonstige Abwasserbeseitigung erfolgt durch

   kommunales Abwassersystem    Kleinkläranlage   X Sonstiges: kein Abwasseranfall
6.4 Trinkwasserversorgung erfolgt durch

   zentrales Wasserwerk oder dezentrales kleines Wasserwerk   X Sonstiges: nicht vorhanden, nicht erforderlich
6.5 Löschwasserversorgung erfolgt durch

  X öffentliche Wasserversorgung    offene Gewässer Entfernung (m)

   Feuerlöschteich    Feuerlöschbrunnen Entfernung (m)

7. Arbeitsstättenrecht

Die Vereinbarkeit der Bauvorlagen mit den Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung wird nur geprüft, wenn die
Bauherrin oder der Bauherr dies verlangt.

 Gem. § 64 Satz 2 NBauO - auch in Verbindung mit § 63 Abs. 1 Satz 3 NBauO - wird um Prüfung der
Anforderungen auf Vereinbarkeit mit der Arbeltsstättenverordnung im Rahmen des Baugenehmigungs-
verfahrens gebeten.
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